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EIDGENOSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE H2C

PROTOKOLL DES PRÄSIDENTEN

DES SCHWEIZERISCHEN SCHULRATES

Züridi, den 1. Mai 1961

Entsprechend einem Antrag vom 28. März 1961 (651 H) des

Herrn Prof. Dr. A. Guyer

wird verfügt :

1« Als Assistent am Laboratorium für anorganisch-chemische

Technologie der ETH wird für das Sommersemester 1961 ernannt:

Herr Siegfried G ü 1 1 e r dipl. Ing.-Chem., geb.

26. Februar 1928, von Winterthur, wohnhaft in Zürich 49,

Lachenzelgstrasse 8, mit einem monatlichen Gehalt von

Fr. 650. zuzüglich die gesetzliche Teuerungszulage.

2,. Der Ernannte ist verj>flichtet, gemäss dem Regulativ über

die Anstellung von Assistenten, Herrn Prof. Dr. A« Guyer nach

dessen Weisungen und Anordnungen zu assistieren.

3,* üer Assistent hat ein Anrecht auf unentgeltlichen Bezug

von Chemikalien, Materialien, etc. für die wissenschaftlichen

Arbeiten, die er auf Veranlassung oder mit Einverständnis des

Herrn Prof. Dr. A. Guyer ausführt. Bei aussergewb'hnlicher oder

missbrauchlicher Ausnützung dieser Vergünstigung bleibt die

Verrechnung der entstandenen Mehrausgaben an den Fehlbaren vorbehalten.

£ Mitteilung an Herrn S. Güller, Herrn Prof. Dr. A. Guyer,

Herrn Verwalter Fleischmann, die Kassef das Rektorat und die

Eidg. Finanzkontrolle.


